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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1993

Norm

StGB §12 Bb

Rechtssatz

Als Bestimmungshandlung kommen alle Verhaltensweisen in Betracht, die den (oder zumindest einen) Anstoß zur

Tatausführung geben können, wozu ein bloßes Ersuchen, Anraten oder eine Aufforderung ausreicht.
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